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Nr. 165.

Uniform der Deckossizierleutnants, Deckoffizieringenieure und Feldwebelleutnants
des Beurlaubtenstandes usw.

Ich bestimme:
- l. Deckoffizierleutiiatits, Deckofsizieringenieureund Feldwebelleutnants des Beurlaubtens

Hundestragen bei Übungen, dienstlichen Meldungen, Kontrollversammlungenusw. die Lin der
JUNGEbeschriebeneUniform.

» . «

L. Die Erlaubnis zum Tragen der Uniform nach ersolgtein Ausscheidenaus der Mariae
thln von Mir durch besonderes Gesuch für Deckoffizierleutnantsund Deckofsizieringenieuresowie
iUPFeldwebelleutnants— für letztere nach einer aktiven Dienstzeitvon 15 Jahren erbeten werden.

kleinem Ausscheiden infolge Von Verwundung im Kriege kann bei Feldwebelleutnants von der

Fsullungder VorgeschriebenenDienstzeit abgesehenwerden. Die Beschreibungder Uniform ent-
alt die Anlage. Der Fortfall der Erlaubnis zum Tragen der Uniform regelt sich nach § 21, 4

et OrganisatorischenBestimmungen für das Personal des Soldatenstandes Meiner Mariae.
Sie haben das Weitere zu veranlassen. .

Großes Hauptquartier,den 9. Juni 1917.

Wilhelm-
Jn Vertretung des Reichskanzlers

A
v. Capelle.

U den Reichskanzler(Reichs-Marine-Amt).

Beschreibung der Uniform der Deckosfizierleutnants, Deckofsizieringenienre
und Feldwebelleutnants.

a. des Beurlaubtenstandest ..

"·

.

Die in den Ausführungsbestimmungenzur AllerhöchstenOrdre vom 27. Januar 1916
«

MarineverordnungsblattSeite 10 — unter A 3 und B 3 vorgeschriebeneUniform.
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»
Abweichung: An der Mütze das Seeivehrabzeichentheeoffizier-Bekleidungs-Bestimmungeu

Seite 45 unter K 2a).

b. der mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform Verabschiedeten
Wie zu a..mit folgender Abweichung: Schwarz-weiß-rot geschilderteTresse nach dem

Muster der für verabschiedeteOffiziere vorgeschriebenenEpauletthaltertresse in der gleichen Trage-
weise (Seeoff«izier-BekleidungssBestimmungenSeite 47 unter K 5, 2 und Bekleidungsbestimmungen
für die Offiziere der Marineinfanterie Ziffer 118’).

«

.

Berlin, den 14.Jnni 1S-)17.

Vorstehende AllerhöchfteOrdre nebst Anlage wird mit Folgendem zur Kenntniss der

Marine gebracht:
1· Kriegsjahre sind bei der Berechnung der Dienstzeit nicht doppelt zu rerlmelh auch ist

die Dienstzeit im 2. Aufgebot nicht zu berücksichtigen
2. Den die Erlaubnis zum Tragen der Uniform nachsuchenden Deckoffizierleutnants,

Deckoffizieringenieurenund Feldwebelleutnants ist vorher der Wortlaut des letzten Absatzes des

§21,4 der Organisatorischen Bestimmungen für das Personal der Kaiserlichen Marine iiber die

Entziehnng der Erlaubnis bekanntzugeben. Über diese Bekanntgabe ist eine von den Betreffenden
anzuerkennendeVerhandlung aufzunehmen. Daß dies geschehen,ist in der Gesuchsliste —-- siehe nach-
stehendeZiffer 4 — anzugeben.

3. Die Kommandeure der Landwehrbezirke, bei welchen sich verabschiedete Deckoffizier-
leutnants, Deckoffizieringenieureund Feldwebelleutnants aufhalten, berichten gegebenenfalls an die

Mariae-Stationskommandos, welche die Zurücknahmeder in Rede stehenden Erlaubnis verfügen.
Von jedem Widerruf der vorbezeichnetenErlaubnis ist dem Staatssctretär des Reichss-

Marine-Amts Mitteilung zu machen.
4. Für die Vorlage der Gesuchslisten gilt der in der Anlage :--3:)·der O B. für die

gleichen Gesuche für die Offiziere vorgeschriebeneDienstweg.
Der Erlaß vom 27. Januar 1916 — Marineverordnnngsblatt Seite 12 -— ist mit einem

Hinweis hierauf zu versehen.

Jn Vertretung des Staatssekretiirs des klieichczilliarine--Atnt«:s.

A. Id. 7091. Seht-aber

Nr. 166.

Beschaffung-von Web-, Wirk-, Strick-, Filz- und Seilerwaren und daraus

hergestellten Gegenständen.
Berlin, den B. Juni 1917.

Jede unmittelbare Bestellung, jeder freihändigeAnkan irgendwelcher aus tierischenund pflanz-
lichen Spinnstoffen gleichviel welcher Art, also auch aus Seide und Papier angefertigten Web-,
Wirt-, Strick-, Filz· und Seilerwaren und aller ganz oder teilweise daraus hergestellten Gegen-
stände ist allen Dienststellen der Marine verboten. Hierbei ist es gleichgültig,ob die bezeichneten
Waren einer Beschlagnahnie unterliegen oder frei im Handel erhältlichsind.

Ein Heft (»Die Webstoffbeschaffung«), das die bei der Beschaffung zu beachtenden
Bestimmungen enthält, ist den am meisten beteiligten Dienftstellen schon früher zugegangen
Weiterer Bedarf an diesen Heften ist beim Webstoffmeldeamt der Kriegs-Ro"hstoff-Abteilungdec-

Kriegsministeriums (Kriegsamts), Berlin s"W48, VerlängerteHedemannstraßc11, anzufordern
Die Beschaffung der bezeichnetenWaren hat gemäßdiesen Bestimmungen auch nur noch in

der Weise zu erfolgen, daß alle Dienftstellen ihren Bedarf bei den nachstehende-i ,,«;·3entral-
beschaffungsstellen«anmelden:

.

1. Die Mariae-Jntendantur in Kiel ist Zentralbeschaffungsstellefür den Bedarf dei-

Garnison- und Lazaretthaushalts sowie für den Bedarf der Marine-Verpflegungsämterund

Proviant-Versorgungs-Organisationen »
»

2.. Die Mariae-Bekleidungsämterin Kiel und Wilhelmshaven nnd Zentratbesrhaffungs
stellen für den Bedarf der Mannschastsbekleidungund -Ausrüstung.
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.

ki. Das Ultuiiitionsdepot Dietrichsdorf ist Zentralbescbafsungsstellefiir Seidentuch, Seiden-
Ichnur und Nähseidefiir sinrtuschbeutel

. · ·

,

4. Die Kaiserlirhen Werften in Daiizig, Kiel und Wilhelmshaven sind Zentralbescljaffuiigs-
stellen für den gesamten übrigen Bedarf. .

Die Anmeldung des Bedaer erfolgt unter Benutzung von Vordrucken, die auf Wunsch
von den Zentralbeschafsungsstellen abzugeben sind.

'

· » » . ,

Zum Aus-stellen eines »Belegscheines«iiber Spinnstossc oder Garne sind nur die Zentral-
beschafsungsstelleuberechtigt

Jn Vertretung des Ztaatssekretiirs des Reichs-V«tarine-Aints.

U. l( 1. ais-sit Schreiber-.

Nr. 167.

Abzeichen für Hilfsdienstpflichtige.
Berlin, den 11. Juni 1917·

»
1· An Stelle der schwarz-weiß-rotenArmbindenzdie gemäßMarineverordnungsblatt1917

Oeite 126 Nr. 129 Ziffer I,3 von den iiu vaterländischleHilssdienstbei Marineteilen und

behördenbeschäftigtenPersonen zu tragen sind, werden kunstigAbzeichenverabfolgtwerden, Sie
aus einer runden, mit einein Eichenkraiiziiingebenciiund unten mit einer schw·arz-iveiß-roteiiSchleise
verseheneneisernen Plakette mit der Inschrift X aterläinäischer ljiltsctienst bestehen. Aus-

gegebene, sowie in den Beständen befindlicheArmbindenlsindzunächstaufzubrauchen
Das« Abzeichen ist auf der linken Brust, bei weiblichen Personen auch als Brosche

öU tragen· ,
,

· » ,

L. Die Abzeichen werden von »den·Marinebekleidungsamtern,die sie stempeln und uiit
laUfender Nummer versehen, an die Marineteileund sbehördeiiohne Wederstattungabgegeben

Z. Die an die HilfsdienstpfllchtlupllverabsolgtenAbzeiclscnbleibenEigentum der Manne-

Uerwaltung; erst bei oder nach der Deuiobilmachnng kennen sie Ausscheidendenauf Wunsch unent-

geltlichüberlassenwerden.

Jn Vertretung des Staatssekretärs des Reichs-Mariae-Amts.

Ck1,8875· Schrader

Nr. 168.

Rückkehr von Fahnenfliichtigen.
Kriege-»ininisleriiiin. ,

«

Nr. Ums-; H« A s, Berlin, den 29. Mai ll-)17.

Seine Majestät der Kaiser und König haben folgendes zu liesehlen geruht:

«
Um den währenddes Krieges fahneiiflüchtiggewordenen, im Auslande sich aufhaltendeii

thannschnftenGelegenheit zur Rückkehrund Sühne zu geben, wird ihnen, wenn sie uiigefäunii,
Vchspätestensinnerhalb 6 Wochen nach Veröffentlichungdieser Bekanntniachuiig im Armee-

·)erordnungsblatt,also bis 15. Juli 1917, noch während des jetzigen Krieges zurückkehrenund
W) bei der nächstenzu erreichendeu Grenzstelle zum Dienste melden, nach Durchführungdes ges-

rFchtllcpenVerfahrens Strafaufschub mit der Aussicht auf Begnadigung zugesichert, falls sie sich
einer solchen im weiteren Verlauf des Krieges durch ihr Verhalten würdig erweisen.
— Von der Anordnung der Untersuchungshaftist grundsätzlichabzusehen; ebenso sind be-
Itehende Haftbefehle zugunsten der innerhalb der gestellten Frist sich liteldeiideii grundsätzliili
aUfoheben

Ausgeschlosseuvon Vorsteheitdemsind Uberläuferzum Feinde. Ferner haben nicht fristi
SIFMUBzurückkehrendeFahnenflüchtigeauf einen späteren allgemeinen Straferlaß nicht zu rechnen,
vielmehrwird ihre Ausbiirgerung erfolgen.

v. Stein.
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Berlin, 12. Juni 191.7.

VorstehendeVerfügung wird zur Kenntnis der Marine gebracht
Der Befehl ist nach AllerhöchsterWillensmeinung auch hinsichtlichder Fahnenflüchtigen

der Marine zu befolgen.
«

Jn Vertretung des Staatssekretärsdes Reichs-Mari11e-Amts.

A.1la. 7904. Schrader.

Nr. 169.

Gemeindesteuervorrechte der Angehörigen des aktiven Heeres und der aktiven
Marine in Preußen.

Berlin, den ZU. Mai 1917.

1. Den zum aktiven Dienst einberufenen Militärpersonen,die Reichs-, Staats- oder
Kommunalbeamte sind, steht das Beamtensteuervorrecht nach der Verordnung vom 23. September
1867 oder dem Gesetz vom 16. Juni 1909 auch hinsichtlich des Teiles des Militäreinkommens

zu, der auf das Zivildiensteinkonnnenangerechnet wird.
2. Von dem Militäreinkonnuen der im aktiven Dienst wiederverwendeten Ofsiziere a. D.

ist ein Betrag in Höhe der Hälfte der ihnen zustehendenPension von der Gemeindeeinkommensteuer
frei zu lassen.

Z. Die in der Heeresverwaltung durch Erlaß des .K««riegsn1inisteriumsvom 15. November
1916 (Armee-VerordnungsblattSeite 492) als Dienstaufwandsentschädigungfestgesetztendrei Zehntel
der Kriegsbesoldung Unterliegen nicht der Gemeindebesteuernngz dasselbe gilt für die gemäß Ver-

fügungvom 18. März 1917 — cl-. Ill. 1995 — (Marineverordnungsblatt Seite 87) in der Mariae-

verwaltung als Dienstaafwandsentschädigungbestimmten Kriegsgebührnisse
4. Den Zivilbeamten der Militär- und Marineverwaltung steht das Beamtensteuervorrecht

nach der preußischenVerordnung vom 23. September 1867 währenddes Krieges in gleicherWeise
zu wie im Frieden. Dies gilt auch für die Zivilbeamten der Militär- und Marineverwalmng, die

während des Krieges Militärbeamte sind.
5. Die (Feld- oder) Kriegszulage ist als Dienstaufwandsentschädigungkommunal-

abgabenfrei.
Die Entscheidungenzu 1, 3 (hinsichtlich der Dienstaufwandsentschädigungim Bereichder

Heeresverwaltung), 4 und 5 sind vom PreußischenOberverwaltungsgericht II. Senat am 26. Februar,
die zu 2 ist von demselben Gericht am 29. März 1917 ergangen.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.

M.1. 2548. Seebohm

Nr. 170.

Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reich und der Osterreichisch-Ungarischen ·

Monarchie über Bestrafung militärischerVergehen.

Zwischenden Regierungen des DeutschenReichs und der OsterreichischUngarischenMonarchie hat
am 8. Januar 1917 zu Wien folgender Notenaustausch stattgefunden:

.
I.

KaiserlichDeutsche Botschaft Wien, den 8. Januar 1917·
B 101.

Der unterzeichnete Kaiserlich Deutsche Botschafter beehrt’sich, im Auftrage seiner
Regierung Seiner Exzellenz, dem k. u. k. OsterreichischsungarischenMinister fdes kaiserlichenund

königlichenHauses und des Äußern Herrn Grafen von Czernin über die strafrechtlicheVer-
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folqung militärischerVerbrechenund Vergehengegen Militärpersoiienverbiindeter Staaten in ge-

meinschaftlichenDienstverhältnissemiiachstehciideszi·1»erklaren:' .
«

«

Nach § 8 des Militttrstrasgesetibuchcssiir das DeutscheReich ooin 20.»Juni .187—«)
(Reichs-Geset;bl. S. 174,) sind militiirischeVerbrechennnd Vergehen, welche gegen Militarsgersonen
verbiindeter Staaten iii gemeinschaftlichenDienstoerhaltnissenbegangen werden, wenn Gegenseitigkeit
Vekbükgtist, ebenso zu bestjrkasemlgls

wenn dieseHandlungen gegen Angehorige des deutschen
s k- eii El arme egangen waren.

,Veerep odgukåsZikktriilåroerordnungvom 28.»Juli 1·865Abt.4 Nr. (k. k;Arineeverorvdiiungsi
hlatt 18« Stück Nr» 127 Vom August18.6;,),)·ist in Crganzungdes österreichischenMilitärstraF
gesetzes vom 15· Januar 1855 mit verbiiidlicherKraft fur»diegesamte osterreichisch-uiigarische
bewaffneteMacht einschließlichder k·’u·.-k.Kriegsniarmebestimmt, .daß ,,strafbare Handlungen
Und Unterlassungen, welche von österreichischenPiilitarperfonengegen Ihre·BergesetztenoderHohere,
auch außer dem·Dienste verübt, nach den Bestimmungendes ·HlliilitarstrasgesetzesElJitlitarverbrechen
oder Militärvergehenbilden, auch dann als solche anzusehensind, wenn sie gegenVorgesetzteoder

Höheke einer Vethüudetcn Truppe begangen werden, insofernauf die von Militarpersonendes

Vekbündcteu Staates gegen Vorgesetzteoder Hohere der osterreichischenArmeeunter gleichenVet-

hältniffenverübten gleichartigenHandlungen oder UnterlassungendieMilitargesetzedes verbundeten
Staates in derselben Art Verwendungfinden, als waren diese Ubertretnngen gegen Vorgesetzte
oder Höhere der eigenen Triippen jenes Staates begangen worden«.

·

der Kaierlich Deutschen und der l. u. k. OsterreichisthsungflkischelIRegiekUU
bestehtEiågltssslåäßuisdarüber,daß »imVerhältniszwischendein Deutschen Reichund Osterreichs
Ungarn durch die vorstehendenBestimmungendie darin als VoraussetzungIhrer AUWeUdbCkkkeik

bezeichnete Gegenseiticskeitinsoweit jenem-. als es .s1chYm nulitämchePer-k3rechenUnd Vergehen
handelt, die gegen Vo«mesetzteoder Höherein gemeinschaftlichenDienstverhaltnissenbegangenwerden.

An

das k. u· t.Osterreichisch-Ungc1tische
Miniterium des Äu ern, Wien.i ß

Graf Wedel.

U.

K. u. k. Ministerium des kaiserlichenund

königlichenHauses und des Außem
·

Nr. 2824--«s.

Der Unterzeichnktek- U· k- OstetreichischUngarischeMinisterdes kaiserlichenund könig-
lichen Hauses und des Außern beehrt sich ans Grund eines Einvernehmens mit dem k« U· k«

Kriegsministeriumnamens der k. u.· k. Regierung Seiner Exzellenz dem Herrn außerordentlichen
und bevollmächtigtenBotschafterSeiner Majestiit des DeutschenKaisersund Königs von Preußen,
Botho Grafen Wedel, iiber die strafrechtlicheVerfolgungmilitärischerVerbrechenund Vergehen
gegen Militärperfonenverbiindeter Staaten in gemeinschaftlichenDienstverhältnissennachstehendes
zu erklären:

Durch Zirkularoerordnungvom 28. 1865 Abt. 4 Nr. 1393 (k. k. Armeeverordnungs-
blatt 18. Stück Nr. 127 vom 5. August 1865).ist in Ergänzungdes österreichischenMilitärstraf-
gesetzes vom 15. Januar mit verbindlicher Kraft für die gesamte österreichisch-ungarische
bewaffneteMacht einschließlichder k. u. k· Kriegsinarinezbestimmt, daß ,,strafbare Handlungen und

Unterlassungen,welche von»österreichifchenQltilitärpersoneiigegen ihre Vorgesetzten oder Höhere,
auch außer dein Dienste verübt, nach den Bestimmungendes MilitärstrafgesetzesMilitärverbrechen
oder Militärvergehenbilden- auch dann als solche anzusehensind, wenn sie gegen Vorgesetzteoder

öhereeiner verbündeten Truppe begangen werden, insofern auf die von Militärpersonendes ver-

bündetenStaates gegen Vorgesetzteoder Höhere der österreichischenArmee unter gleichen Ver-

l«)»c·iltnisfenverübten gleichartigenHandlungen oder Unterlassungen die Militärgesetzedes verbündeten
Staates in derselben Art Verwendung finden, als wären diese Übertretnngengegen Vorgesetzte
oder Höhereder eigenen Truppen jenes Staates begangen worden«.

·

» Nach §8 des Militärstrafgesetzbuchsfür das DeutscheReich vom LU. Juni 1872 (Reichs-
GesetzbLS. 174) sind militärischeVerbrechen und Vergehen, welche gegen Militärpersonenver-
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bündeter Staaten in gemeinschaftlichenDienstverhältnissenbegangen werden, wenn Gegenseitigkeit
verbürgt ist, ebenso zu bestrafen, als wenn diese Handlungen gegen Angehörigedes deutschen
Heeres oder der deutschen Marine begangen wären.

Zwischen der k. u. k. Osterreichisch-U.ngarischenund der Kaiserlich Deutschen Regierung
besteht Einverständnis darüber, daß im Verhältnis zwischen Osterreich-Ungarn und dem Deutschen
Reich durch die vorstehenden Bestimmungen die darin als Voraussetzung ihrer Anwendbarkeit
bezeichneteGegenseitigkeit insoweit besteht, als es sich um militärifcheVerbrechen und Vergehen
handelt, die gegen Vorgesetzte oder Höhere in gemeinschaftlichenDienstverhältnissenbegangen werden.

Wien, am i.J·änner ltll7.

Lzernin

An

Seine Exzellenz den Herrn außerordentlichennnd bevoll-
mächtigtenBotschafter SeinerMajestätdes Deutschen Kaisers

und Königs von Prenszen, Both o Grafen Wedel.

Berlin, den 3. Juni ll)17.

Vorstehender Notcnaustansch wird mit folgendem zur Kenntnis der Marine gebracht:
Die österreichisch-ungarischeRegierung hat über die Begriffe »Höherer«:und »Vor-

gesetzter«im österreichisch-ungarifchenHeere und in der k. n. k. Kriegsmarine folgendes mitgeteilt:
,,«-»F«)öherer«ist jeder Angehörige der bewaffneten tlltacht und der Gendarmerie

allen denjenigen gegenüber,die in derselben Standesgruppe eine geringere Charge
tNangklasset einnehmen als er selbst.

Personen des Soldatetistatides, Offiziere für den Justizdienst, Ärzte nnd

Truvvenrechnnngsführer sowie diejenigen in keine Rangklasse eingereihten Gagisten
die Unteroffiziersdistinttion tragen, stehen ohne kliiicksichtdarauf, welchem Teile der

bewaffneten Ullacht sie angehören, auch außerhalb der eigenen Standesgruppe sowohl
untereinander, als auch gegenüber den Personen der Gendarmerie im Verhältnisses
von Höheren und Niederen

Innerhalb der Kriegsmarine stehen alle Mariae- (Militär-) Personen mit Aus-
nahme jener in keine Rangklasse eingereihten Gagisteiy die nicht Unteroffiziersdistink-
tionen tragen, — ohne Rücksichtauf die Ztandesgruppe untereinander im Verhältnisse
von Höheren nnd Niederen.

»Vorgesetzter«ist ohne Rücksichtans die Standesgruppe derjenige, dem nach
der organischen Gliederung, nach den Dienstvorschriften oder vermöge besonderer Ver-
fügung das Recht der Befehlgebung zusteht, gegenüberallen denjenigen, die an seine
Befehle gewiesen und dadurch seine »Untergebenen«sind.

Jn das Verhältnis des Vorgesetztentritt jeder Höhere —— innerhalb der gleichenStandes-
gruppen der bewaffneten Macht und der Gendarmerie überdies auch jeder Rangältere -—, sobald
er die- Befehlgebung auf eigene Verantwortung ergreift.«

«

Zwischen den beiderseitigenRegierungen bestehtEinverständnisdarüber, daßvorbehaltlich
der Feststellung des Begriffs durch die Rechtsprechungder im §R Militärstrafgesehbuchsgebrauchte
Ausdruck: »in gemeinschaftlichenDienstverhältnissen«nicht auf eine besondere DienstverrichtungZu
beschränken,sondern auf die ganze Dauer gemeinschaftlicherdienstLicherTätigkeit,z. B. im gleichen
tnilitärischenVer-bande, nicht dagegen auf das bloße Zusannnenwirken der verbündeten Armeen im
allgemeinen zn.beziehen ist.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung·
A. lla. 7353. Hebbinghaus
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Nr. 171.

Offiziergehiilter.
Berlin, den T. Juni 1917.

I. beziehen die Gebiihrnisse ihres Dieiistgriides:
(A. K. O. u. 2(). 1917 nnd 24. .-’).-l917.)

O««
·

»id. . . Zeitpunkt
Nr. Dlenitgmd Name des Einriickens

I lKapitäiileutiiiint
A l lII.Klas"e pe . -

2 -

7
Feidkikchuck l

1- V- 1-

3 Kiipitänleutnant «
» »

III· Klasse Niebuhr 1. -,). 1-

l - Graßmann l5 Lütjens . -

is Frorath l
1· b« 1«

7 - Neiiiiecke » —

H lHauptmann Bielseld 1. o. 1-

9 ElliiirineiOber-
» » —

ingeuieur Schroter iPmiii 1. b. i-

l

11. Der durch AllerhöchsteKabinetts-Ordre vom '24. Mai 1917 unter Festsetzungseines
Dienstalter-sunmittelbar hinter dem Oberleutnaiit zur See Vanseloiv iEkiistKarl) im aktiven See-

UisizierkorpswiedernngestellteOberleutnant zur See Kuthe hat ein Besoldungsdienstalter vom

1- September 1910
·

-
» ·,

, . - -

Ill. Die durch Allerhbchite .liabiiietts-«erre iioin 24. Illieii 19iji unter Vorbehalt der

Piiteiitierungzum Dienstgrad besördertenLcutnants zur See Bbssart«undHacker und Leutnantg

derMariUCiUfantckicWenzel, Viiiceiiti iind Becker iniirii beziehen die Gebiihrnisseder niedrigsteii
Otuse ihres Dienstgrades vom 1.·Mai 1917 ab.

« . «

·

Die Festsetzungdes Beioldungsdienstalterserfolgt später

Der Staatssekretärdes Reichs-Mariiie-Anits·

Jn Vertretung
A. Ie· 681i3. Hebbiiighatis.

Nr. 172.

Löhnungszuschuß.
Berlin, den 2. Juni 1917.

Vci Beurlaubungen igeiuäßl«Ziffer l bis 4 der Bestimmungen iiber die Gebiihrnisse bei Be-

iirlaubungenund Entlassungen tuährenddes Krieges —- Erliisz uoiii 11. April 1917 (Marine-
J’Ck'0rd-ntingsblattSeite 10·7)

—- ist der bei getrennter .5)aushaltsfi"ihrungvorgeseheneLöhnungsi
Wchlliz zahlbar, sofern dieser schon vor dem Urlaub zuständig mar. Nachzahlungen haben zu
unterbleiben

f

»

Die Bestimmung iiii § 17 a. 2. Kriegs-Geldverpfleguiigsvorschriftund die Verfügung
Uc lIl. 2691 vom 7. März 1917«·werden hierdurch-entsprechendgeändert

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
U-. lu· 7032 Dr. Schramin.
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Nr. 173.

Zivilverforgung für Offiziere und obere Militärbeamte.

Berlin, den 9. Juni 1917.

Die Marinebehördenhaben jede in ihrem Dienstbereich freiwerdende, fiirqoerabschiedeteOffiziere
und obere Militårbeamte geeignete Stelle, für die Bewerber aus diesen Kreisen noch·nicht vors

gemerkt sind, sobald als möglichdem ,,Reichs-Marine-Amt, Auskunftsstelle für Zwiloersorgung
oon Offizieren und oberen Militärbeamten«"« mitzuteilen

Alle Offiziere und oberen Attilitärbeamten werden außerdem ersucht, von jeder ihnen
bekannt werdenden, irgendwie geeigneten Stelle außerhalbder Manne, bei Behördenoder Privat-
unternehmen, die genannte Liluskunftsstelleumgehend zu benachrichtigen.

Die Verfügung vom 17. Juni 1913 — St. N. 20 —- Marineoerordnungsblatt Seite 224
Nr. 131 —— wird hierdurch aufgehoben.

Der Staatssekretiir des Elteichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
ki. llb. 1570. Briininghaus.

Nr. 174.

Bedienungsvorfchriften für Olfeuerungseinrichtungen und für Olzufatzfeuerungs-
einrichtungen.

Berlin, den l. Juni l917.

Jn sämtlicheVorschriften ist an geeigneter Stelle folgender Zusatz aufzunehmen:
»Es ist nach Möglichkeitzu vermeiden, daß Hände und Gesicht mit Teeröl in Be-

rührung kommen, da es ätzend auf Haut und Augen wirkt. Hat sich eine Berührung
nicht vermeiden lassen und stellt sich infolgedessen Brennen der betreffenden Hautflächen
ein, so sind diese sorgfältigdurch Abreiben mit Spiritus zu reinigen, alsdann mit 10,-«"0
doppelkohlensaurer Natronlösungkräftigabzutupfen und darauf mit Reispuder einzupudern
Jst Teeröl in die Augen gedrungen, so sind diese nur mit der Natronlösungauszuwaschen.«

Die Vervollständigungist handschriftlichauszuführen

Der Staatssekretär des Reicljssålltarine-Amts.

Jm Auftrage-
B. IV. 4123. Jaeger.

Nr. 175.

Gebührnisse bei Beurlaubungen während des Krieges.

Berlin, den 31. Mai 1917.

Die Bemerkung Z) auf Seite 108 sdes Marineverordnungsblattes für 1917 zu den

Bestimmungen über die Gebührnisse bei Beurlaubungen während des Krieges«

wird folgendermaßenergänzt:

Jn Zeile 9 hinter »Nordfeeinseln«ist einzuschaltem
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»soivie aus den Befehlsbereichender«Gouverneure der ReichskriegshäfenKiel und

Wilhelmshaven und der Konunandanten der Befestigungen der Elbmiindung in Cuxhaven
nnd der Befestigungen der Weserinündunain Geestemünde«.

-

Die Bemerkung Z) ist handschriftlichmit einem Hinweis zu versehen

Der Staatssekretär des Reichs-Murme-Amts. .

Jm Auftrage.
Cl-. Il,..7888· Reuter-.

Nr. 176.

Bekanntmachung über die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung der im

vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten. Vom 4. Juni 1917.

Auf Grund des § 19 der Jerordnung über Versicherungder im vaterländischenHilfsdienst
BEschiiftigtenvom 24. Februar 1-917 (Reichs3-Gesetzbl.Oh 171j) bestimme ich folgendes:

§ 1.

In den Fällen des § 15 Satz 1 der·Verordnungvom 24. Februar 1917 ist Ursprungs-
anstalt im Sinne des §,1418 Satz 3 der Neichsuersicherungsordnungdie nach § 15 Satz 2 del-

Verordnung«zrrstiindigeBersicherungsanItalt
)-

§ »H.

JIU VeschlUßVEkahVellist das Versicherungsamtoder Oberoersicherungsamtörtlich zu-

ständig,in dessen Bezirk die Versicherungsanstalt ihren Sitz hat«
.

Berlin, den 4· Juni 1917.

Der Stellvertreter des kiteichskanzlersj
DR Helfferich.

» Berlin, den 13. Juni 1917.
’

« VoksxkhendeBekanutmachimg (Reichs-»Geset5blatt191«7.Seite 472) wird mit Bezug auf
Die Verfügungim Tlltilkinevewkdmmgsbllltt1917 NR is Oeltc 71 bis 75 zur Kenntan der
kllkarine gebracht

» « s

» ·

Der Staatssekretär des Reichs-Marme-Amts.

Jtn Auftrage:
t’.III.14979. Erler-

Personalveränderungen.
CI- Ernennungen, Beförderungem

—

Verfetzungen usw.

Befördertt

zu Korvettenkapitänem

»
Kapitänleutnants

KUMD Dolbcrg.

Erstaunt-
·;A.K.O.v.31.5.1917.,

Zn Kontreadmiralen:

Kapitänc zur See

Fthtt v. Kcyfcrlingk, Lange (Richard);

zu Kapitäncn zur See:

. Fregattenkapitäne
Pudel-rundDlaruicu

zu Fregattenkapitänen:-
Korvettenkapitäne

U- Stosch (Gustav), Westerkamp:

(JAllerh. Bestallnngen v· 30. ö. 1917.)

Mnglcr, Marine-Baurat fiir Maschinenbau, char.
MariuererbauraL zum Wurme-Ober-
baurat nnd EVtafcbineuban-Betriebs-
direktor;

Rocllig, Marine-Maschinenba1uneister, char. Ma-
rinc-Baurat, zum Marine-Baurat fiir
Maschinenbau

-

(Staat-Zs. d. R.M. A. v. 22. 5. 19l7.)
Licbich, Hanf-D Sturm, Hoppenberg, Beck, Schlegel,

Gaetjen, Teske, Falcke, Matthias, Tölle,
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Technische Selretäre, zn Konstruktions-
sekretären.

·

Luths, Weiz, Schmidt, Karrenbrock,
Westiim, Erd, «Hcters, licarine-Werk-

meister, zu Murme-Obernieistern-
Eisendick, Lukowsii, Lau, Gncwuch, Meß, Walten-,

Licwcrs, Grübel, "Barss, ""Scheiblcr,
Schlossnrczyk, Tesch, Scnsf, serfthilfsrs-
techniker, zu Werfttechnikern.

iStaatss d. R. M. A. v. 25 . 1.917.,i
Keil, Viola-, Plcick, gepriifte Technische Schelm-inte-

Aspiranten,
Mellicn, Oetjeng, Technische Seiretciriats-«Llssi-

stenten,
Noch, gepriifter Technischer ?-ekretariats-Aspirnnt,
Brandt,Rohlss,Biederich,Hcinze,Gacde,Jaspcrscn,

Broksch, Kling, Brcdlow, Technische
Sekreta1«iajs-Assistenten,

Lück, Bogenschneider, Böhnkc, Vrüchle, Peter-sen,
Dietrich, gepriifte TechnischeSekretariats-
Aspiranten zn Technischen Selretiiren

kSiaatss d. kn. M. A. v. 26. 5. 19174
Nenn-Off, Werstinspektor, nun Werftoherinspektor.

(Staat.:ss. d. R. M. A. v. 28. ö. 1917.)
Fischer-, beainteter Vnrenngehilfe, zum Wer-frönen-

· « «

führen
-

«

Staat-Js- d. Ili. M. A. v. 531.5. l917.)

Glauben Sei-erin, Marine-Werkfiiln«er, zn Mai-ine-

Werkmeistern

(Staatss.sd.’9ls2))c.A. v. 2. ti. 1917.)

Höfling, Melzer, Pein, Regiernngsbanmeisteiy zn

Marine-Hafenbannieistern.

Scllhorn,

Titelverleihungem

lStuatsZs. d. R. TM. A. v. 24. 5. 1917J

echnnemnmn Schramm, Sirt-la, Schlimm-, » unmer-

mann, Werftverwaltnngssetretäm den

Titel »Ober-Werftverivaltnngssekretii1««
erhalten-.

iStaatss d. R. M— A. v. .11. ci. ,1917.)

Lappe, Ober-9)«larine-Jnten- l
den Titel

dantursekretar heinier
» Cz c,

AUE-

Gerth, Ober-Liierftverlvah
«

dierender Se-

tnngssekretiir lretiir im R.M.A.«

Nolstsc, Konstruktionssekretiir, den Titel ,,Geheinier
Konstruktionsselretär im Ili.kllc’.A.« erhalten.

Versetzt-
(Staatczs. d. R. M. A. v. 22. 5. 1917.)

Paucke, Marine - Jntendancnrsekretiir, mir deni

1. Jnni 1917 von Wilhelmshaven nach
Kiel

Staats-s d. R. M. A. v. 7. n. WITJ

Kiix, dilcarine-Werktneister, von Kiel nach Sonder-
«

bnrg.
versetzt bzw. kommandiert-

(Staatss. d. R. Pi. A. V. 8. li. 1917.)
Stellt-eß Marine-anrker, bisher zweiter Gar-

nisonpfarrer in KieL Flottenpfarrer nnd

Geschtvaderpfarrer deslll Geschir)c1ders.

Banmqiiktch Marine-Pfarrec, vix-her Flotte-n-
pfarrer und Geschivaderpsnrrer des

lll. Geschwuderä Geschtvaderpfarrer
dei; l. Gesel)ivciders.

Tcschner, Marine-Pfarrer, bisher- chsifsäzpfarrer
Z. M. S. ,,K-önigWilhelm« nnd Gar-

nisonpfarrcr in Flensburg, nnter Ver-

setznng von Flensburg nach Kiel zweiter
Gamisonpfarrer daselbst

«

Estevant, Wurme-Pforten bisher Geschmeide-r-
pfarrer des l. Geschwadersiz Schiff-f-
pfarrer S. M. ,,.8lönigWilhelm« nnd

Gamisonpfarrer in Flenshnrg

b. Abschiedsbewilligungen.
(Allerh. Abschied v. klu. 5. 1917J

Die nachgesuchte Entlassung aus dem

Reichsdienste mit pension erteilt-

v. Hertlcin, Mai-ine-Jntendantnrrat

e. Ordensverleihungen.
(»A.K. O. v. 27. »si. 1917.)

Das Verdienstkreuz in Gold:

Schneider, Ober-werfklnnhsiihrer a.-

Bosteen s
Mcyners s

das Verdiensttreuz in Silber:

Christen, Werftschiffssührer a. D.

,

.

(A.K.O.v.28.4.1917.)
Den Königlichen Kronenorden 4. Klasse:

Rcckling, Marine-Jntendantursekretiir a. T.

rec. se O. v. 81. 5.1917.)
Das Ritterkreuz des Königlichen Haus-
Ordens von Hohenzollern mit Schwertern
Bobsicn, s
Ktah (Walter),j
Wolfram (Eberhard), Kapitänlenrnant

-(A. K. O. vom Bl. 1917.s
Den Roten Adlerorden 1. Klasse mit Eichen-

lanb und Schwertern:
Scheer, Admiral:

» »

die Schwerte-:zum Roten Adlerorden 2.Kiasse
mit Eichenlanb und den Stern mit Schwertern
zum Roten Adlerorden 2. Klasse mit Eichen-

lanb und Schwertern:
Ritter v. Hippcr, Vizeadniiral;
den Roten Adlerorden 2. Klasse mit Eichen-
laub und Schwertern am zweimal schwarz

und dreimal weiß gestreiften Bande:
v. Trotlsa, KontreadmirnL Admiral Ei la sniics

Sr. Majestät des Kaiser-Z n. Königs-:
den Königlichen Kronenorden 2. Klasse

mit Schwertern:
v. Levelxow t.Magnnk-,l, Kapitiin zur See:

das Ritterkreuz des KöniglichenHans-Ordens-
von Hohenzollern mit Schwertern:

Quart-Faslem (.izan-3).Fregattenkapitiin
Meyer (chtrlch) ss

. . .

- «-

Rcymmm Wann ) Kolvettcnkaintane

·-

Marinekserknieister a.

Fiorvettenlapitiine-


